
 

 

 

MINDESTLOHN 
UND MINIJOB:  
WAS ÄNDERT SICH 

ZUM 1. OKTOBER? 
Der Mindestlohn erhöht sich auf 12 Euro. Zugleich wird die 

Grenze für Minijobs auf 520 Euro angehoben. Daraus ergeben 

sich viele Fragen: Muss ich etwas tun, damit sich mein Lohn 

erhöht? Was ist, wenn in meinem Arbeitsvertrag ein geringerer 

Lohn steht? Wird mein Arbeitsvertrag beim Unterschreiten der 

neuen Grenze automatisch in einen Minijob umgewandelt? Wie 

kann ich mehr aus meinem Minijob machen? 

Über diese Fragen und mehr sprechen wir in einer 

Info-Veranstaltung. Sie sind herzlich eingeladen! 

 

Mittwoch, 12. Oktober 
2022, 17 bis 19 Uhr (online) 

 

Anmeldung und mehr Infos: 
gute-arbeit@ba-fk.berlin.de 
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